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An alle Vertragsärzte mit Dialysegenehmigung 
  
 

Vorverlegung Dialyse - EBM-Änderung und neue Kennzeichnung 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

eine Dialyse kann unter Berücksichtigung sozialer und lebensqualitativer Aspekte von einem Mon-

tag auf den vorherigen Sonntag vorverlegt werden, so dass in Einzelfällen zum Beispiel in einer 

Woche vier Hämodialysen und in der darauffolgenden Woche nur zwei Hämodialysen erbracht wer-

den. Bereits bisher konnte eine von Montag auf Sonntag vorverlegte Dialyse als erste Dialyse der 

aktuellen Behandlungswoche gezählt und die zutreffende Wochenpauschale für die Dialyse-Sach-

kosten nach den Gebührenordnungspositionen 40816, 40823 oder 40825 (ggf. einschließlich der 

Zuschläge nach den Gebührenordnungspositionen 40835 oder 40837) unter Angabe einer Begrün-

dung „Vorverlegung“ abgerechnet werden. Der Bewertungsausschuss hat mit Beschluss aus seiner 

552. Sitzung nun auch eine entsprechende Ausnahmeregelung in die Präambel 40.14 des EBM 

aufgenommen. 

 

Nachdem immer wieder Unsicherheiten bestanden, wann und wo die Begründung in der Abrech-

nung einzutragen ist, haben wir zur Vereinfachung eine eigene Kennzeichnungs-Nummer 99610 

für die ursprüngliche Dialyse geschaffen. 

 

Wenn Sie zukünftig eine Dialyse von einem Montag auf den vorherigen Sonntag verlegen, rechnen 

Sie die ärztliche Dialyseleistung wie bisher am Sonntag (Tag der tatsächlichen Durchführung) ab. 

An dem nachfolgenden Montag, an dem ursprünglich die vorverlegte Dialyse stattfinden 

sollte, rechnen Sie bitte die neue Kenn-Nummer 99610 - sozusagen als Platzhalter - ab.  

 

Damit bestätigen Sie uns, dass die montägliche Dialyse bereits am vorhergehenden Sonntag er-

folgt ist und ermöglichen uns die korrekten Zählung der für die Vergütung der Wochenpauschale 
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notwendigen Dialysetage. Die Notwendigkeit der Angabe der Begründung „Vorverlegung“ in der 

KVDT-Feldkennung 5009 (freier Begründungstext) entfällt damit. 

 

Beispiel: Vorverlegung einer Hämodialyse vom Montag 07.06.2021 auf den Sonntag 06.06.2021 

Mo 01.06.2021   GOP 13610 

Mi 03.06.2021   GOP 13610       Woche 1 

Fr 05.06.2021   GOP 13610 + Kostenpauschale 40823 

So 06.06.2021   GOP 13610 

Mo 07.06.2021   Kenn-Nummer 99610      

Mi 09.06.2021   GOP 13610       Woche 2 

Fr 11.06.2021   GOP 13610 + Kostenpauschale 40823 

 

Hinweis: Die Kenn-Nr. 99610 kann nur montags und nur einmal in der Kalenderwoche abgerechnet 

werden. An allen anderen Tagen bzw. bei Mehrfachansatz in der Kalenderwoche ist die Abrech-

nung der Kenn-Nr. 99610 nicht möglich und wird von uns gestrichen. 

 

Der Beschluss des Bewertungsausschusses aus seiner 552. Sitzung ist auf der Internetseite des 

Instituts des Bewertungsausschusses (www.institut-des-bewertungsausschusses.de in der Rubrik 

Bewertungsausschuss / Beschlüsse) veröffentlicht. Er steht unter dem Vorbehalt der Nichtbean-

standung durch das Bundesministerium für Gesundheit.  

 

Freundliche Grüße 

gez. 

 

Wolfgang Gierscher 

Leiter Gesamtvergütung und Honorarverteilung 

 

 

 

*** Neuer Termin: Ab Juli Serviceschreiben nur noch über „Meine KVB“  *** 
� Mit April 2021 kommen diverse Anforderungen auf die KVB-Mitglieder zu, allen voran der 

Start der Corona-Schutzimpfung in den Praxen. Daher hat sich der KVB-Vorstand für eine 

Verschiebung des Umstellungstermins entschieden. 

� Damit erfolgt bis Ende Juni 2021 weiterhin der Versand der KVB-Serviceschreiben auf dem 

herkömmlichen Weg und zusätzlich über das Nachrichtencenter im Mitgliederportal „Meine 

KVB“. 

� Weitere Infos: KVB-Internetseite unter www.kvb.de/Serviceschreiben-Umstellung 

 


